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verschollen gelten mussen. Auft Anregung und der Leiıtung des Tübinger Kırchenhistorikers Rudolt
Reinhardt, dem derzeitigen Besitzer des Nachlasses Lösch, konnte 19198  3 der Band einer auf wel Bände
konzipierten Ausgabe Nachgelassener Schritten Johann Adam Möhlers vorgelegt werden, die UK dem
besagten Nachlafß stammen. Reinhold Rieger hat sıch der entsagungsvollen Mühe unterzogen, die
stenographischen Kopien Löschs übertragen und tür diese Fdıition bearbeiten (vgl. die auf den Seıten
29—32 dargestellten Prinzıipien).

Der vorliegende Band umtafßrt neben einer »Einführung ZUr Gesamtedition« D 12-26 AuUus der Feder des
Herausgebers Rudaolt Reinhardt, in der die Schicksale des Möhler-Nachlasses bis den Transskrıptionen
Löschs nachgezeichnet werden, ünt Stücke unterschiedlichen Umfanges und Inhaltes, denen jeweıls eine
knappe editorische Einleitung des Bearbeıiters eiınho Rıeger vorangestellt 1St. Erstens: »Pragmatische
Blıcke«, eine Studıe ZU roblem der Häresıie, die, wıe der synoptische Vergleich 1m Apparat der
vorliegenden Ausgabe deutliıch macht, ıne Vorstute der Möhlerschen »FEinheit« darstellt; Zweıtens:
Aufzeichnungen des Repetenten Möhler tür seiıne Metaphysık-Repetitionen, die für eıne Aufarbeitung
der katholischen Auseinandersetzung mıiıt ant 1m frühen 19. Jahrhundert von Interesse seın könnten;
rıttens: Vorarbeiten und Fragmente einer »Geschichte der Einführung der chrıistlıchen Religion iın
Süddeutschland«, die annn tatsächlich VO|  3 Möhlers Schüler und Nachfolger auf dem Tübinger Lehrstuhl,
arl Joseph Hetele, geschrieben wurde; 1ertens: das Manuskrıipt der »Apologetik«-Vorlesung, die der
Privatdozent Möhler ın Vertretung des erkrankten Ordinarius Drey hielt, und das 1m wesentlıchen, wıe
wohl aum anders erwarten, die Gedanken seines Lehrers wiedergıibt (Vgl dazu die differenzierten
Ausführungen des derzeıt mıiıt der Überlieferung des Dreyschen Werkes wohl besten vertrauten

Kustermann, Der Name des Autors 1st Drey. Fıne unvermeıdliche Vorbemerkung ZU) Apologetik-
Manuskrıpt Johann dam Möhlers, 1n : Catholica 43 [1989] va  » wobe!ı treilich erst eiıne Detailuntersu-
chung die Abhängigkeıit des Schülers VO:  —_ seinem Lehrer und seıne Eigenständigkeıt ıhm gegenüber klären
kann: Füntftens: Fragmente einer »Christlıchen Literärgeschichte« diesem Oberbegriff plante
Möhler eıne Gesamtdarstellung der christlichen Literaturgeschichte VO  3 der Väterzeıt bıs ZUuUr Gegenwart
die den Entwurt einer Eınleitung SOWI1e Ausarbeitungen für die Zeıt des und 3. Jahrhunderts umtassen.

Dıie Benutzbarkeit dieser außerst sorgfältigen Fdition wiırd durch die tür den zweıten Band angekündig-
ten Register gefördert werden. Erst die tatsächliche Benutzung durch die Möhler- und Drey-) Forschung
wiıird die uch VO Herausgeber und Bearbeiter gestellte Frage ach dem 1nn einer solchen Ausgabe (vgl

10) beantworten können. Peter Walter

Begegnungen in Mooshausen. Romano Guardıni Marıa Knoepfler Marıa Elısabeth Stapp Josef Weiger.
Hg VO  —3 HANNA-BARBARA GERL ELISABETH PREGARDIER ÄNNETTE WOoLF. Weißenhorn: Anton
H. Konrad Verlag 1989 188 miıt 78 Abb., davon ın Farbe Geb 45,—.

KRomano Guardini (1885—1968) ertährt derzeıt eıne Renaıissance; seine Schriften werden NECUu aufgelegt, seın
theologisches und philosophiısches Denken bıldet den Gegenstand einer Vielzahl wissenschaftlicher
Untersuchungen. Vor einıgen Jahren erschien uch eıne umfangreiche Biographie (H.-B Gerl, Romano
Guardınıi 851 Leben und Werk Maınz

Eın wichtiger Aspekt jedoch, hne den Guardını nıcht verstehen Ist, blieb bislang ıIn der Forschung
weitgehend ausgespart: seine Begegnung mıiıt dem »schwäbischen Wesen«, dessen »Verbindung VO:  -

Intelligenz und Gemüt, VO  3 Tatkraft nd verschwiegener Innerlichkeit, VO  —_ Ernst und eiınem lebendigen
manchmal recht derben Humor« (D Guardıini wiederholt ervyvorho Guardınıis Werk ebt eben Von der
Begegnung mıiıt Tübingen, selit dem Wıntersemester 906/07 katholische Theologie studierte, und VOT

Jlem VO:! den Impulsen und Anregungen, die VO:|  3 Wilhelm och (1874—-1955), dem Unrecht
Modernismusverdacht stehenden Dogmatiker der Katholisch-Theologischen Fakultät, empfing (vgl aZu
Max Seckler, Theologie VOT Gericht. Der Fall Wıilhelm och eın Bericht |Contubernium 3 Tübingen

Guardıinis Biographie 1st mafßgeblich gepragt VO  — den »Begegnungen in Mooshausen«. Das Ptarrhaus
dieser 300 Seelen-Gemeinde der Lller WUu rde seiıner eigentlichen und einzıgen Heımat, WwIıe selbst
immer wieder betonte.

Es 1st der Verdienst des 1ler anzuzeigenden Buches, mıiıt der Erforschung des bıslang 1Ur wenıgen
Spezlalısten bekannten Mooshausener reises eın wichtiges Kapıtel der kırchlichen Zeıitgeschichte nıcht
I11U!T des Bıstums Rottenburg aufgeschlagen haben In gul lesbaren biographischen Skizzen werden die
»Köpfe« des reises vorgestellt. Werner Grofß beschreibt das Leben VO  — Pftarrer Dr. theo. 0SEe; Weıiger
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(1883—1966), den selit dem gemeinsamen Studium in Tübıngen (1906) eıne lebenslange Freundschaft mıiıt
Guardını verband. Seıit 1917 Pfarrer in Mooshausen, wurde seın Ptarrhaus ZU Zentrum theologischen
Rıngens 1mM Dialog mıiıt vielen »kompetenten« Besuchern und Freunden 5. 21-38). ons noll steuert
eiınen interessanten Beıtrag ber Guardini und die 1Öözese Rottenburg bei Er kann aufzeigen, WIeE sehr sıch
Weiger und Guardıinı erganzten. Viele Werke des Theologen entstanden 1Im intensivsten Dıalog mıt dem
Mooshausener Pfarrer, da{fß INan beider Denken und eigentliche Urheberschaft nıcht immer Streng
trennen kann (D 81—100). Neben eiıner Reihe weıterer Persönlichkeiten 4UuS Theologie und Kıirche gehörten
auch weıl Frauen denen, die sıch ın Mooshausen begegneten. Zum einen die ungewöhnlıch begabte
Haushälterin Weıgers, Marıa Knöpfler (1881—-1927), dıe das erk John Henry Newmans übertrug und
edierte und damıiıt der Newman-Forschung iın Deutschland wichtige Anstöße gab (D'Zum anderen
die Künstlerin Marıa Elisabeth Stapp (*1908), die ebenfalls 1im Mooshausener Pfarrhaus lebte und arbeıitete.
Ihr Werk stellt Wolfgang Urban dar (D 133—164).

Dıiese biographischen Skizzen sınd jeweıls durch Briefe, Stellungnahmen Von Zeıitgenossen und
Photographien erganzt, dafß eın recht anschauliches Bıld der Persönlichkeiten als olcher und ın ıhren
Begegnungen miıteinander entsteht. Dıie plastischen Arbeiten VO|  } Marıa Stapp sınd durch hervorragende
Aufnahmen Okumentiert und vermitteln eiınen gelungenen Überblick ber ıhr künstlerisches Schaften.
Den »Begegnungen ın Mooshausen« 1st eiıne weıte Verbreitung wünschen. Sıe sınd uch für einen
breiteren Leserkreis empfehlen und eiıgnen sıch gul als Geschenk. Wer heute ber die »Entiremdung«
VO:  - wıssenschaftlicher Theologie und pastoraler Praxıs lamentiert und ach »MNCUCI1« Odellen der
Begegnung beider sucht, der sel nıcht aus pastoraltheologischer, sondern aus kırchenhistorischer Sıcht
auf eın gelungenes Modell, auf die »Begegnungen ın Mooshausen« verwıesen. Hubert Wolf

Kiırche und Staat ım 719 un 20. Jahrhundert
Politischer Katholizismus Nationalsozzalısmus

ERNST RUDOLF HUBER WOLFGANG HUBER: Staat und Kırche 1m und 20. Jahrhundert. Dokumente ZU!r
Geschichte des deutschen Staatskırchenrechts. Bd Staat und Kırche in der Weımarer Republik.
Berlın: Duncker Humblot 1988 und 884 Ln. 258,-

Waren dem 1973 erschıienenen ersten Band der bedeutenden Quellensammlung ZU NECUECTEN Staatskırchen-
recht 1976 und 1983 eın zweıter beziehungsweise eın dritter Band gefolgt, legen die utoren NUnN den vierten
Band VOTrL. Er 1st der Zeıt der Weimarer epublı gewidmet und Ookumentiert damıt eiıne der bedeutendsten
Abschnitte der deutschen Geschichte. ugleıc sınd diese tünfzehn re nıcht NUur von hıistorischem
Interesse; die Weımarer Grundentscheidungen (unter anderem wechselseitige Unabhängigkeit Von Kırche
und Staat, Offentlichkeitscharakter der Kırchen, ıhre Selbständigkeit ın der Verwaltung der eıgenen
Angelegenheiten, die staatlıche Garantıe der kırchlichen Vermögensrechte, die Möglıchkeıt der umtassen-
den Regelung gemeınsamer Angelegenheiten in konkordatsrechtlicher Form) bestimmen weitgehend och
das geltende Staatskirchenrecht. uch in manchen Vertraägen hat das Staatskirchenrecht jener eıt ber die
re des NS-Regimes hinaus seıne Fortgeltung erfahren.

Der Teil (»Allgemeines Staatskirchenrecht«) Ookumentiert die tür alle Religionsgemeinschaften
gültiıgen Regelungen und das die beiden großen Kirchen gleichermaßen bestimmende Geschehen. In einem
ersten Kapıtel werden die Folgen der Novemberrevolution tür die Stellung der Kıirchen dargelegt,
besonders die Von den ın den deutschen Einzelstaaten 1918 die Macht gekommenen Regierungen
durchgeführte Trennung VO:  - Staat und Kırche und der Wegtall des landesherrlichen Kirchenregiments. Das
zweıte und drıtte Kapıtel haben die Säkularısıerungsbestrebungen 1mM Schulunterricht ZU Inhalt;
kirchliche Proteste allzu antıiıkirchliche Schulerlasse hatten hier eıne ZEW1SSE Abmilderung Zur Folge.
Dıie Neuordnung des deutschen Staatskirchenrechts iın der Weıimarer Reichsverfassung und ın den
deutschen Ländern 1st Gegenstand des vierten und üntftten Kapıtels. Wiıchtig für die Kontinuität der
staatskırchenrechtlichen Regelung der Reichsverfassung VO' 11 August 1919 War ıhr Kompromifcharak-
ter s1e knüpfte die überlieterten Prinzıipien und entwickelte diese zugleich weıter. Dıie auf diese
verfassungsrechtliche rundlage auibauende Reichsgesetzgebung einzelnen staatskırchenrechtlichen
Materıen (Kırchenaustritt, Finanzwesen und Vermögensverwaltung der Kırchen, Kındererziehung und
Schule SOWIl1e Milıtärseelsorge) kommt in den Kapıteln sechs bıs Ccun ZUur Darstellung.


